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Übersicht

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Ausbildungszulagen, die nach dem
Gesetz über die Familienzulagen an dieArbeitnehmerinnen undArbeitnehmer in nicht-
landwirtschaftlichen Berufen mindestens auszurichten sind, auf den 1. Januar 2008 zu
erhöhen.

Die Bundesversammlung hat am 24. März 2006 das Bundesgesetz über die Fami-
lienzulagen erlassen. Die Referendumsvorlage kam am 26. November 2006 zur Volks-
abstimmung und wurde angenommen. Ihr Inkrafttreten ist auf den 1. Januar 2009 ge-
plant. Das neue Gesetz sieht vor, dass die Kinderzulagen in Zukunft in allen Kantonen
mindestens 200 Franken pro Monat und dieAusbildungszulagen mindestens 250 Fran-
ken pro Monat zu betragen haben, und harmonisiert die Bedingungen für den
Anspruch auf Familienzulagen.

Mit der teilweisen Erheblicherklärung der Motion M 838 von Nino Froelicher, wel-
che eine rasche Einführung des Bundesgesetzes im Kanton Luzern verlangt, beauf-
tragte der Grosse Rat den Regierungsrat am 27.März 2007, ihm eine Vorlage zu unter-
breiten, die eine Anpassung der Ausbildungszulagen an die vom Bund vorgegebene
Mindesthöhe bereits auf den 1. Januar 2008 ermöglicht.

Nach dem kantonalen Gesetz über die Familienzulagen können die gesetzlichen
Mindestleistungen durch Grossratsbeschluss periodisch der wirtschaftlichen Entwick-
lung sowie der Entwicklung der Familienzulagen in andern Kantonen angepasst wer-
den. Die Familienzulagen wurden im Kanton Luzern letztmals auf den 1. Januar 2006
erhöht. Die finanzielle Lage der kantonalen Familienausgleichskasse erlaubt es, die
Ausbildungszulage ein Jahr früher als nötig an die vom Bundesgesetz über die Fami-
lienzulagen geforderte Höhe anzupassen. Gleichzeitig kann der aktuellen wirtschaftli-
chen Entwicklung und der Entwicklung der Familienzulagen in den anderen Kantonen
angemessen Rechnung getragen werden. Bei den Kinderzulagen erfüllt der Kanton
Luzern die neuen Vorgaben des Bundes bereits mit dem geltenden Recht; diese werden
nicht erhöht.
Ab 1. Januar 2008 sollen deshalb folgende Mindestansätze für Familienzulagen gelten:
– Geburtszulage Fr. 800.–
– Kinderzulage bis zum vollendeten 12.Altersjahr Fr. 200.–/Monat
– Kinderzulage vom 12. bis zum vollendeten 16.Altersjahr Fr. 210.–/Monat
– Ausbildungszulage vom 16. bis zum vollendeten 25.Altersjahr Fr. 250.–/Monat
Mit diesen Ansätzen werden die vom Bundesgesetz verlangten Mindestansätze erfüllt.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Grossratsbeschlusses
über die Anpassung der Familienzulagen.

I. Gesetzliche Grundlage

Das kantonale Gesetz über die Familienzulagen vom 10. März 1981 (Familienzula-
gengesetz; SRL Nr. 885) regelt die Zulagenansprüche der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und der Selbständigerwerbenden in nichtlandwirtschaftlichen Beru-
fen.Die Familienzulagen in der Landwirtschaft werden durch Bundesrecht festgelegt
und sind nicht Gegenstand dieser Vorlage.

Die Mindestleistungen, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in nicht-
landwirtschaftlichen Berufen als Familienzulagen ausgerichtet werden, sind in § 4Ab-
satz 1 des Familienzulagengesetzes geregelt. Ihr Rat kann die dort festgelegten
Ansätze nach § 4Absatz 2 des Familienzulagengesetzes durch Grossratsbeschluss pe-
riodisch der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Familienzulagen
in anderen Kantonen anpassen. Sie haben dies letztmals durch Beschluss vom
12. September 2005, in Kraft seit dem 1. Januar 2006 (SRL Nr. 885d; vgl.Verhandlun-
gen des Grossen Rates 2005, S. 1412), getan.
Heute gelten die folgenden Mindestansätze:
– eine Geburtszulage von 800 Franken,
– eine monatliche Kinderzulage von 200 Franken bis zum vollendeten 12. Alters-

jahr,
– eine monatliche Kinderzulage von 210 Franken vom 12. bis zum vollendeten

16.Altersjahr,
– eine monatlicheAusbildungszulage von 230 Franken vom 16. bis zum vollendeten

25.Altersjahr.
Im Kanton Luzern können auch Selbständigerwerbende, ähnlich wie Kleinbauern,
Familienzulagen beanspruchen, wenn ihr Einkommen die gesetzlichen Einkommens-
grenzen nicht übersteigt (§ 25 Abs. 1 Familienzulagengesetz). Heute erhalten die
Selbständigerwerbenden grundsätzlich die gleichen Zulagen wieArbeitnehmerinnen
undArbeitnehmer (vgl. SRL Nr. 887).



II. Familienzulagenordnung im Kanton Luzern

1. Organisation

Nach § 16 Absatz 1 des Familienzulagengesetzes ist die Durchführung der Familien-
zulagenordnung im Kanton Luzern einer kantonalen Familienausgleichskasse und
den nach § 17 des Gesetzes anerkannten Familienausgleichskassen von Verbänden
und Betrieben sowie denArbeitgebern übertragen.

Anfang 2007 waren im Kanton Luzern folgende Familienausgleichskassen (FAK)
für Arbeitnehmende tätig:

2007 im Kanton Luzern Erfasste Lohnsumme Ausbezahlte Zulagen Zulagen*)
tätige FAK für Arbeit- 2005 2005 in % der
nehmende Franken % Franken % Lohnsumme

1 kantonale FAK 6 934 966 784 74,28 118 609 126 76,39 1,71
14 FAK vonVerbänden 2 043 255 737 21,89 31 409 037 20,23 1,54
4 FAK von Betrieben 357 571 923 3,83 5 249 306 3,38 1,47

Total 9 335 794 446 100,00 155 267 469 100,00 1,66

*ohne Verwaltungskosten und Beitrag an FAK für Selbständigerwerbende

Obwohl die kantonale Familienausgleichskasse rund 74 Prozent der beitragspflichti-
gen Lohnsumme erfasst, erbringt sie mehr als 76 Prozent der Leistungen, was sich auf
den erforderlichen Beitragssatz auswirkt. Neben den Familienausgleichskassen für
Arbeitnehmende besteht eine Luzerner Familienausgleichskasse für Selbständiger-
werbende, die als eigenständige Anstalt organisiert ist (§ 24 Abs. 1 Familienzulagen-
gesetz). Sie wird durch Beiträge der Familienausgleichskassen für Arbeitnehmende
sowie durch Beiträge der Bezügerinnen und Bezüger finanziert (§ 27Abs. 1 Familien-
zulagengesetz).

2. Finanzierung

Jede Familienausgleichskasse muss ihre Verpflichtungen grundsätzlich ohne Zu-
schüsse der öffentlichen Hand aus Beiträgen ihrer Mitglieder selber finanzieren. Die
Beiträge sind ausschliesslich von den Arbeitgebern zu tragen und dürfen weder den
Beschäftigten belastet noch dem Leistungslohn angerechnet werden. Die Beitragser-
hebung erfolgt sinngemäss nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10; § 19 Familienzulagengesetz).

Verbände und Betriebe können ihre vor 1994 bestehenden Familienausgleichs-
kassen weiterführen, solange sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Aller-
dings ist die Anerkennung neuer Familienausgleichskassen ausgeschlossen (§ 17 Fa-
milienzulagengesetz). Demgegenüber muss die kantonale Familienausgleichskasse
auch die Funktion einer «Auffangkasse» erfüllen. Sie muss alle Mitglieder, die aus an-
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erkannten Kassen ausgetreten sind oder deren Kassen auf dieAnerkennung verzich-
ten, aufnehmen und ihnen die vollen gesetzlichen Leistungen ausrichten (§ 21aAbs. 1
Familienzulagengesetz). Damit die Verpflichtungen im Umlageverfahren auch in
rezessiven Zeiten gewährleistet werden können, muss die kantonale Familienaus-
gleichskasse über entsprechende Reserven verfügen (§ 22 Abs. 1 Familienzulagenge-
setz).

III. Handlungsbedarf

1. Entwicklung seit der letzten Anpassung der Zulagen
im Kanton Luzern

Die Bundesversammlung hat am 24. März 2006 das Bundesgesetz über die Familien-
zulagen (Familienzulagengesetz; FamZG) erlassen (BBl 2006 S. 3515). Die Referen-
dumsvorlage kam am 26.November 2006 zurVolksabstimmung und wurde angenom-
men. Ihr Inkrafttreten ist auf den 1. Januar 2009 geplant. Das neue Gesetz sieht vor,
dass die Kinderzulagen in Zukunft in allen Kantonen mindestens 200 Franken pro
Monat und die Ausbildungszulagen mindestens 250 Franken pro Monat zu betragen
haben, und harmonisiert die Bedingungen für denAnspruch auf Familienzulagen.

Mit der teilweisen Erheblicherklärung der Motion M 838 von Nino Froelicher,
welche eine rasche Einführung des Bundesgesetzes im Kanton Luzern verlangt, be-
auftragte Ihr Rat uns am 27. März 2007, Ihnen eine Vorlage zu unterbreiten, die eine
Anpassung der Ausbildungszulagen an die vom Bund vorgegebene Mindesthöhe be-
reits auf den 1. Januar 2008 ermöglicht.

Der Vorsteher des eidgenössischen Departements des Innern, Bundesrat Pascal
Couchepin, hat den Kantonsregierungen mit Schreiben vom 22. Dezember 2006 mit-
geteilt, dass er den Kantonen genügend Zeit für die notwendigen gesetzlichenAnpas-
sungen lassen wolle und daher die Inkraftsetzung des Bundesgesetzes auf den 1. Ja-
nuar 2009 vorgesehen sei. Es sei jedoch wünschenswert, wenn die Kantone ihre Mög-
lichkeiten nutzten und die Ansätze der Kinder- und Ausbildungszulagen bereits vor
dem 1. Januar 2009 an das neue FamZG anpassten.

EinVergleich mit den übrigen Innerschweizer Kantonen zeigt, dass praktisch alle
Kantone die vom Bundesgesetz geforderten Mindestansätze bereits vor 2009 erfüllen
werden.Der Kanton Nidwalden hat dieAnsätze schon auf den 1. Januar 2007 erhöht,
Obwalden wird sie auf den 1. Januar 2008 erhöhen, und der Kanton Zug entrichtet
Zulagen, die über den vom Bundesgesetz geforderten Ansätzen liegen. Im Kanton
Uri ist derzeit im Kantonsrat ein Vorstoss in Behandlung, welcher dieAnpassung der
Zulagen auf den 1. Januar 2008 verlangt. Im Kanton Schwyz hat das Parlament eine
Motion über die vorzeitige Anpassung der Familienzulagen abgelehnt.

Das Bundesgesetz siehtAusbildungszulagen von 250 Franken für Jugendliche von
16 bis 25 Jahren gegenüber den zurzeit nach kantonaler Familienzulagenordnung aus-
gerichteten Zulagen von 230 Franken vor. Für diese Erhöhung muss die Familienaus-
gleichskasse des Kantons Luzern mit Mehrkosten von jährlich rund 2,6 Millionen
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Franken rechnen. Für Kinder bis 16 Jahre sieht das Bundesgesetz eine Kinderzulage
von mindestens 200 Franken vor. Bei den Kinderzulagen erfüllt der Kanton Luzern
die Vorgaben also bereits.

Bei den Familienzulagen liegt der Kanton Luzern, verglichen mit den Leistungen
anderer Kantone, etwa imMittelfeld. ImVergleich mit den übrigen Deutschschweizer
Kantonen nahm der Kanton Luzern sogar lange Zeit einen Spitzenplatz ein. In den
letzten Jahren haben allerdings verschiedene Kantone die Familienzulagen leicht er-
höht und gleichzeitig die Beitragssätze ihrer Familienausgleichskassen reduziert. Die
Familienausgleichskasse des Kantons Luzern erhebt momentan einen Arbeitgeber-
beitrag von 1,9 Prozent der für dieAHV massgebenden Lohnsumme.Auch wenn be-
rücksichtigt wird, dass 0,05 Prozent davon für die Familienausgleichskasse für Selb-
ständigerwerbende bestimmt sind, erscheint der Beitragssatz im Vergleich zu demje-
nigen der andern Kantone als relativ hoch. Eine Übersicht über Beiträge und Leis-
tungen in den einzelnen Kantonen findet sich imAnhang.

Um eine gute Stellung der Familienzulagenordnung des Kantons Luzern im inter-
kantonalen Vergleich zu gewährleisten, ist neben der massvollen Erhöhung der Leis-
tungen aufgrund der Einführung des Bundesgesetzes eine gezielte Reduktion des
Beitragssatzes anzustreben, soweit dies die Finanzlage der Kasse zulässt. Nach § 22
Absatz 1 des Familienzulagengesetzes kann unser Rat den Beitragssatz der kantona-
len Familienausgleichskasse angemessen herabsetzen, wenn der Reservefonds der
Kasse mittelfristig 40 Prozent eines Jahresaufwandes nicht unterschreitet.Angesichts
der kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen der letzten Jahre sind jedoch mittel-
fristig Reserven von 70 Prozent eines Jahresaufwandes anzustreben, damit die Funk-
tion der Familienausgleichskasse als Auffangkasse im Umlageverfahren auch in re-
zessiven Zeiten gewährleistet ist. Gleichzeitig mit der geplanten Erhöhung der Aus-
bildungszulage erscheint eine Senkung der Arbeitgeberbeiträge unseres Erachtens
aufgrund des Reservebestandes allerdings gleichwohl möglich (vgl. folgendes Kap.).

Die vorgeschlageneAnpassung derAusbildungszulagen kommt einerAnpassung
an die wirtschaftliche Entwicklung und an die Zulagen anderer Kantone gleich.
Damit sind die Voraussetzungen für eineAnpassung mittels Grossratsbeschlusses er-
füllt.

2. Finanzlage der Familienausgleichskasse
des Kantons Luzern

Ihr Rat hat die Motion M 871 über einen Lastenausgleich zwischen den Familienaus-
gleichskassen im Kanton Luzern überwiesen. Wir werden noch im 2. Halbjahr 2007
ein entsprechendes Projekt starten. Die gestärkte Solidarität zwischen den Familien-
ausgleichskassen dürfte die finanzielle Lage der Familienausgleichskasse des Kantons
Luzern verbessern. KonkreteAussagen zu den finanziellenAuswirkungen können je-
doch noch keine gemacht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Finanzlage der Familienaus-
gleichskasse des Kantons Luzern in den letzten Jahren sowie die geschätztenTenden-
zen für die nächsten Jahre.
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Gemäss unseren Schätzungen sind die vorgeschlagene Erhöhung derAusbildungszu-
lage vom 16. bis zum vollendeten 25.Altersjahr von 230 auf 250 Franken sowie eine
Reduktion des Beitragssatzes auf 1,7 Prozent (einschliesslich des Beitrages an die
Familienausgleichskasse für Selbständigerwerbende) verkraftbar.

Alle finanziellen Auswirkungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen
(z.B. keine Teilzulagen mehr,Anspruchskonkurrenz aufgrundWohnsitz u. a.m.), das
voraussichtlich auf 2009 in Kraft treten wird, können noch nicht beziffert werden, da
die Ausführungsbestimmungen des Bundes noch fehlen.

IV. Zum Entwurf

Gegenstand des Beschlusses ist die Erhöhung der nach § 4 des Gesetzes über die Fa-
milienzulagen im Kanton Luzern mindestens auszurichtendenAusbildungszulagen in
nichtlandwirtschaftlichen Berufen.Hingegen sollen die Geburts- und die Kinderzula-
gen gleich hoch bleiben.

Aufgrund der vorgesehenen Mindestleistungen im neuen Bundesgesetz über die
Familienzulagen sowie der finanziellen Lage der Familienausgleichskasse des Kan-
tons Luzern schlagen wir,wie bereits erwähnt, folgende neue monatlicheMindestleis-
tung vor:

Ausbildungszulage vom 16. bis zum vollendeten 25. Altersjahr von 250 Franken
(heute Fr. 230.–/Monat).

Der neueAnsatz soll bereits ab 1. Januar 2008 gelten.



Wir schlagen zudem vor, im Beschluss auch die Geburtszulage und die monatli-
chen Kinderzulagen zu erwähnen, auch wenn diese Zulagen nicht erhöht werden.Mit
dieser Lösung werden sämtliche geltendenMindestansätze für die Familienzulagen in
einem Beschluss zusammengefasst. Andernfalls müsste ab 2008 die Höhe der ver-
schiedenen Familienzulagen dem Familienzulagengesetz und zwei separaten Gross-
ratsbeschlüssen entnommen werden.

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Her-
ren, dem vorgeschlagenen Beschluss zuzustimmen.

Luzern, 21.August 2007

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss:Yvonne Schärli-Gerig
Staatsschreiber:Viktor Baumeler
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Nr. 885c

Grossratsbeschluss
über die Anpassung der Familienzulagen

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 4Absatz 2 des Gesetzes über die Familienzulagen vom 10.März 1981,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 21.August 2007,

beschliesst:

1. Es sind mindestens folgende Familienzulagen gemäss § 4Absatz 1 des Gesetzes
über die Familienzulagen vom 10.März 1981 auszurichten:
a. eine Geburtszulage von 800 Franken,
b. eine monatliche Kinderzulage von 200 Franken bis zum vollendeten

12.Altersjahr,
c. eine monatliche Kinderzulage von 210 Franken vom 12. bis zum vollendeten

16.Altersjahr,
d. eine monatlicheAusbildungszulage von 250 Franken vom 16. bis zum vollen-

deten 25.Altersjahr.
2. Der Grossratsbeschluss tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Anhang

Kanton Kinderzulage Ausbildungs- Altersgrenze Geburtszulage Arbeitgeber-
zulage9 beiträge der

Ansatz je Kind und Monat allge- beson- kantonalen

meine dere ' FAK in % der
Lohnsumme

ZH 170/1953 - 16 20/25 - 1,30

BE 160/1903 – 16 20/25 - 1,60

LU 200/210 3 230 16 18/25 80016 1,908

UR 190 – 16 18/25 1000 2,00

SZ 200 – 16 18/25 80018 1,60

OW 200 – 16 25/25 – 1,80

NW 22022
25022 16 18/2520 – 1,60

GL 170 – 16 18/25 - 1,90

ZG 250/3002 – 18 18/25 – 1,608

FR 230/2502 290/3102 15 20/25 1500 6'16 2,45

SO 190 – 18 18/2510 600 1,80

BS 200 220 16 25/25 – 1,30

BL 200 220 16 25/25 – 1,50

SH 180 210 16 18/25 – 1,608

AR 190 – 16 18/25 – 1,70

Al 180/1852 – 16 18/25 – 1,70

SG 170/1902 190 16 18/25 – 1,508

GR 195 220 16 20/255 – 1,80

AG 170 – 16 20/25 – 1,40

TG 190 – 16 18/25 – 1,60

TI 183 – 15 20/205'17 – 1,50

VD12 180/3502 250/4202 16 20/255 15006' '4 2,1521

VS 260/3442 360/4442 16 20/25 15006' '5 _
7

NE" 170/190 250/270 16 20/255 120019 2,00

200/250 280/330

GE 200/2203 – 18 18/18 10006 1,40

JU 160/1864 214 16 25/25 8166 2,80

13813 13813

1 Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige (ZH: mindererwerbsfähige) und die zweite für in Ausbildung
begriffene Kinder.

2 Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für das dritte und jedes weitere Kind.

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitskräfte mit Kindern in der Schweiz

Stand: 1. Januar 2007 Quelle: BSV

Beträge in Franken



3 ZH, BE und LU: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, der zweite für Kinder über 12 Jahre.
GE: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 15 Jahren, der zweite für Kinder über 15 Jahre.

4 Der erste Ansatz gilt für Familien mit einem oder zwei Kindern, der zweite für solche mit drei und mehr
Kindern.

5 Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden keine Zulagen gewährt. In den Kantonen Tessin und
Waadt wird bei Ausrichtung einer halben IV-Rente eine halbe Kinderzulage gewährt, zudem im Tessin
bei Ausrichtung einer Viertelsrente drei Viertel einer Kinderzulage.

6 Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet.
7 Keine kantonale Familienausgleichskasse.
8 Inklusive Beitrag an Familienzulageordnung für Selbständigerwerbende.
9 Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in den Kantonen, welche keine Ausbildungszulage
kennen, wird die Kinderzulage bis zum Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis zum Erreichen der
besonderen Altersgrenze ausgerichtet. Die Ausbildungszulage wird in der Tabelle nur ausgewiesen,
wenn sie höher als die Kinderzulage ist.

10 Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre für diejenigen Kinder, die von Geburt oder Kindheit an invalid sind.
11 Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, zweite, dritte und ab dem vierten Kind.
12 Gesetzliches Minimum; jede Kasse kann aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr ausrichten.
13 Für Bezüger/innen von Kinder- oder Ausbildungszulagen wird eine Haushaltungszulage ausgerichtet.
14 Bei Mehrlingsgeburten wird die Geburtszulage verdoppelt, ebenso bei gleichzeitiger Adoption von
mehr als einem Kind.

15 Bei Mehrlingsgeburten oder bei Aufnahme mehrerer Kinder wird die Geburtszulage um 50 Prozent er-
höht.

16 Geburtszulage nur für in der Schweiz geborene, in einem schweizerischen Geburtsregister eingetra-
gene Kinder.

17 Für behinderte Kinder in einer Spezialausbildung und Kinder in Ausbildung in der Schweiz.
18 Geburtszulage nur für in Schweizer Geburtsregister eingetragene Kinder, deren Mutter zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz hat.

19 Geburtszulage nur für in einem schweizerischen Geburtsregister eingetragene Kinder.
20 Erwerbsunfähige Kinder zwischen 16 und 18 Jahren erhalten die Ausbildungszulage.
21 Inkl. Beitrag von 0,08% für Kindertagesstätten.
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